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Wien, 10.10.2006


Wie

Sehr geehrte Frau Bezirkkschulinspektorin!
Sehr geehrter Herr Bezirksschulinspektor!
Im Folgenden werden die Regelungen für den Schulversuch als auch das Autonomieprojekt KMS an Hauptschulen, wie sie ab sofort gelten, (mit der Bitte um Weiterleitung des Mails an deine KMS-Standorte) bekannt gegeben. Diese fußen auf einer breiten Vereinbarung zwischen allen betroffenen Stellen und stellen eine verbindliche Vorgabe für die Umsetzung im Schuljahr 2006/07 dar.

Weitere Konkretisierungen und Hilfestellungen werden in Folge von Fr. BSIn Regina Grubich-Müller koordiniert übermittelt.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Mag. Dr. Wolfgang Gröpel
Abteilungsleiter
An alle

Direktorinnen und Direktoren 

von Hauptschulen mit Zusatzbezeichnung

Kooperative Mittelschule in Wien










Wien, 10.Oktober 2006

Sehr geehrte SchulleiterInnen!

Entsprechend den gesetzlichen Gegebenheiten gelten für das Schuljahr 2006/07 für die Hauptschule / Kooperativen Mittelschulen in Wien folgende veränderte Bestimmungen: 

SCHULVERSUCH – Hauptschule
 / Kooperative Mittelschule

Für Schulversuchsstandorte (HS/KMS-Standorte mit horizontaler oder vertikaler Kooperation
) bedeutet dies:  

Die Zustimmung zum Schulversuch erfolgt auf der Grundlage des einzureichenden Schulversuchs-plans. Dieser Schulversuchsplan ist möglichst konkret auszuführen und soll alle relevanten Informationen enthalten – vor allem Abweichungen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Hauptschulen. 

Vorgangsweise:

· Erstellung eines standortspezifischen Schulversuchsplans 
Nebst den allgemeinen Rahmenbedingungen für den Schulversuch Kooperative Mittelschule soll im Schulversuchsplan in verstärkter Form die standortspezifische Umsetzung zum Ausdruck kommen. Die Schulen haben dadurch die Möglichkeit, sich auf ihre Schwerpunkt-setzungen und Interessen zu konzentrieren. Ein Leitfaden sowie Erläuterungen zur Erstellung des Schulversuchsplans werden den Standorten im Oktober vom Stadtschulrat für Wien übermittelt. 

· Beschlussfassung

Abstimmung über den Schulversuch: erforderlich ist eine 2/3 Mehrheit der Lehrer/innen und der Eltern. Der Beschluss und der standortspezifische Schulversuchsplan sind der regionalen Schulaufsicht und dem Referat für Schulversuche und Schulentwicklung (z. H. Fr. Trojan, Stadtschulrat für Wien, 2. IB, Karmelitergasse 9) bis 10.11.2006 zu übermitteln.

Sollte am Schulstandort die erforderliche 2/3 Mehrheit zur Weiterführung des Schul-versuchs nicht erreicht werden, ist ein Wechsel vom Schulversuchsstatus zum Regel-schulwesen (mit oder ohne Autonomieprojekt) notwendig und gilt noch im laufenden Schul-jahr für alle Klassen.

Die Weiterleitung des Schulversuchsplans erfolgt seitens des Stadtschulrates für Wien  

an das bm:bwk.

· Genehmigung 

Nach erfolgter Genehmigung durch das bm:bwk wird diese vom Stadtschulrat für Wien an 

den einzelnen Schulversuchsstandort übermittelt. Der genehmigte Schulversuchsplan ist 

dann für die Frist eines Monats am Schulstandort auszuhängen.

Eckpunkte für den Schulversuchsplan 

· Unterricht

Der Unterricht findet in leistungsheterogenen Gruppen statt. 

· Leistungsbeurteilung
Zu wählen ist die Beurteilung nach Variante A oder Variante B.

Variante A: 

Im Unterschied zu den gesetzlichen Bestimmungen für Hauptschulen sind Ein- und Um-stufungen in 3 Leistungsgruppen zu flexiblen Terminen möglich. Leistungsveränderungen - vor allem Leistungsabfälle - sind im Sinne des Frühwarnsystems den Erziehungsberechtigten rechtzeitig mitzuteilen. In Schulnachrichten, Jahreszeugnissen und Jahres- und Abschluss-zeugnissen sind Beurteilungen nach Leistungsgruppen auszuweisen. 

Im Schulversuchsplan ist anzugeben, wie am Einzelstandort die Umstufungen zwischen Leistungsgruppen vorgenommen werden (Hilfestellung dazu in den Erläuterungen des Stadtschulrates für Wien). 
Variante B: 

Im Unterschied zu den gesetzlichen Bestimmungen für Hauptschulen  werden in der 5. bis einschließlich 7. Schulstufe keine Leistungsgruppen ausgewiesen. Auch in den leistungsdifferenzierten Unterrichtsgegenständen kommt die fünfteilige/sechsteilige Notenskala ohne Ausweisung von Leistungsgruppen aber mit einem bekannten Umrechungsschlüssel
 zu Leistungsgruppen
 zur Anwendung. Auf der 8. Schulstufe und bei Schulwechsel sind in Schulnachrichten, Jahreszeugnissen und Jahres- und Abschlusszeugnissen Beurteilungen nach Leistungsgruppen auszuweisen. 

Im Schulversuchsplan ist konkret auszuführen, nach welchem Modus die 5-teilige/6-teilige Notenskala in eine Skala nach 3 Leistungsgruppen übergeführt werden kann (Hilfestellung dazu in den Erläuterungen des Stadtschulrates für Wien).

Unabhängig von der gewählten Variante zur Leistungsbeurteilung sind durch Maßnahmen der Differenzierung und Individualisierung im Unterricht die unterschiedlichen Voraussetzungen der SchülerInnen zu berücksichtigen. Bei beiden Varianten müssen die Anforderungen im Sinne von Leistungsniveaus den SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigten ersichtlich sein. Dabei müssen auch Veränderungsmöglichkeiten bzw. ein Wechsel des Leistungsniveaus transparent gemacht werden. Vor einem Wechsel müssen Fördermaßnahmen angeboten werden.

KMS-spezifische Qualitätsmerkmale bleiben in gleicher Form wie bisher erhalten.

AUTONOMIEPROJEKT – Hauptschule
 / Kooperative Mittelschule

Für Hauptschulen unter Ausschöpfung der schulautonomen Bestimmungen (Autonomieprojekt HS/KMS) bedeutet dies:

Unterricht

Das autonome Schulkonzept möge sich damit auseinandersetzen, dass die Leistungsdifferenzierung ohne dauernde äußere Differenzierung (Einrichtung von getrennten SchülerInnen-Gruppen) stattfindet. 

Leistungsbeurteilung
Auf allen Schulstufen sind in Schulnachrichten, Jahreszeugnissen und Jahres- und Abschluss-zeugnissen Beurteilungen nach Leistungsgruppen auszuweisen.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Ein- und Umstufungen in Leistungsgruppen laut §§ 31b und 31c des Schulunterrichtsgesetzes.

KMS-spezifische Qualitätsmerkmale bleiben in gleicher Form wie bisher erhalten. 

Vorgangsweise:

· Erstellung eines Schulkonzeptes auf Basis der Organisations- und Qualitätsmerkmale der KMS sowie standortspezifischer Ausprägungen. 
· Auf den besonderen Handlungsspielraum auf Grund der Bestimmungen der Schulautonomie wird besonders hingewiesen. 
· Abstimmung über das schulautonome Projekt im Schulforum durch Erreichung einer 2/3 Mehrheit der Eltern und LehrerInnen in der gesetzlich dafür vorgesehenen Frist. 
· Sollte am Schulstandort kein Beschluss über HS/KMS-Autonomieprojekte zustande kommen, sind an diesem Standort selbstverständlich andere Autonomiebeschlüsse und andere Zusatzbezeichnungen oder auch keine Autonomiebeschlüsse zulässig und zu respektieren.
· Übermittlung der Entscheidung an die regionale Schulaufsicht
Anhang

Umrechnungsschlüssel mittels Punkten zwischen Noten ohne Leistungsgruppen und solchen mit Leistungsgruppen samt Bezug zu Übertrittsmarken

	HS 1.LG
	HS 2. LG
	HS 3.LG
	HS / KMS ohne LG
	Übertrittsmarken
	Punkte

	1
	(1)
	(1)
	1
	 
	19-20 +mehr

	2
	(1)
	(1)
	1
	 
	17-18

	3
	(2)
	(1)
	2
	 
	15-16

	4
	(3*)
	(2)
	3**
	Ü1
	13-14

	(5)
	3
	(2)
	3**
	 
	11-12

	 
	4
	(3)
	3**
	Ü2
	9-10

	 
	(5)
	4
	4
	Ü3
	7-8

	 
	 
	 
	5
	 
	0-6


	Erklärungen: 
	

	HS 1.LG
	Hauptschule 1. Leistungsgruppe = AHS - Unterstufe

	HS 2. LG
	Hauptschule 2. Leistungsgruppe

	HS 3.LG
	Hauptschule 3. Leistungsgruppe

	HS / KMS ohne LG
	ohne ausgewiesene Leistungsgruppe

	Übertrittsmarken
	zeigen die jeweilige maximale Übertrittsberechtigung ohne Aufnahmsprüfung

	Ü1
	berechtigt zum Übertritt in höhere und mittlere Schulen

	Ü2
	berechtigt zum Übertritt in mittlere 3- und 4-jährige Schulen 

	Ü3
	positiver HS-Abschluss, berechtigt zum Übertritt in 1- und 2-jährige mittlere Schulen

	Punkte
	Das Punktesystem dient zu Umrechnungszwecken. Natürlich sind Vielfache davon genauso verwendbar (z.B. 0 – 100, 0 – 10) 

	(1), (2), (3), (4), (5)
	Hier sind die Noten in Klammer gesetzt, weil beim jeweiligen Leistungsstand eine Umstufung in die nächsthöhere bzw. –niedrigere in der Regel zu erfolgen hat.

	(3*)
	der Übertrittsvermerk hängt von einem entsprechenden Beschluss der Klassenkonferenz ab

	3**
	Der/die Klassenlehrer/in hat die Zuordnung zu I. od. II. Leistungsgruppe zu treffen


� Es handelt sich um einen Schulversuch an Hauptschulen, die Schulartbezeichnung ist daher an erster Stelle zu führen, dann eine allfällige Zusatzbezeichnung, dann der Hinweis dass es sich um einen Schulversuch handelt.


� Vertikaler Kooperation, da die Perspektive der meisten Hauptschüler gerade in Übertritten in berufsbildende Schulen bzw. die Lehre liegt und nicht in Übertritten in die AHS-Oberstufe - diese besonders engen Kooperationen mit dem Berufsbildungssektor sind von Entwicklungsinteresse.


� siehe Anhang


� Der Umrechnungsschlüssel soll von Beginn an klar verstanden werden können.


� Es handelt sich um Hauptschulen, die Schulartbezeichnung ist daher an erster Stelle zu führen, dann eine allfällige Zusatzbezeichnung.





